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Tagesordnung 

 
Bauantrag Mehrfamilienwohnhaus Grenzstraße 2b, Meckenheim-Merl;  
hier: weiteres Vorgehen 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Beschlussvorschlag wird im Rahmen der Ausschusssitzung formuliert. 
 
 
Begründung 

 
Die Grundstückseigentümer haben am 23. Dezember 2013 einen Bauantrag für die Errichtung 
eines 3-geschossigen Wohnhauses mit Staffelgeschoss (6 Wohneinheiten in 3 Obergeschossen 
und 2 Büroeinheiten im EG) auf dem Gewerbegrundstück 203, angrenzend an die Bebauung 
Grenzstraße 2a, eingereicht. Eine ausführliche Bewertung der Antragsunterlagen durch die 
Verwaltung ist bisher nicht erfolgt, da die Unterlagen nicht vollständig sind. 
 
Die planungsrechtliche Voraussetzung für die Realisierung einer hauptsächlichen 
Wohnbebauung auf diesem Grundstück ist nicht gegeben, da der rechtskräftige Bebauungsplan 
20e „Auf dem Steinbüchel“ das Baugrundstück als Fläche innerhalb eines festgesetzten 
Gewerbegebietes festsetzt, welches nach Art der baulichen Nutzung (§ 8 BauNVO) eine 
Bebauung mit einem Wohngebäude nicht zulässt  
 
Dem von den Grundstückeigentümern beauftragten Architekten wurde im Ausschuss am 28. 
August 2014 die Gelegenheit gegeben, das Vorhaben vorzustellen. Ergänzend hat die 
Verwaltung die bauordnungsrechtlichen und planungsrechtlichen Randbedingungen dargelegt. 
Der Ausschuss sollte Gelegenheit erhalten, sich umfassend über dieses Projekt zu informieren, 
damit eine fraktionsinterne Beratung durchgeführt werden kann, um die Frage zu klären, ob 



ein Grundsatzbeschluss zur B-Plan-Änderung von der Verwaltung vorbereitet werden soll. 
 
Die Niederschrift zur Ausschusssitzung am 28.08.2014 hält folgendes fest: 
 
Der Ausschussvorsitzende übergibt das Wort an den von den Grundstückseigentümern 
beauftragten Planer, Herrn Baedorf, der anhand einer PowerPointPräsentation das 
Bauvorhaben vorstellt. Es soll ein 3-geschossiges Wohnhaus mit zusätzlichem Staffelgeschoss 
entstehen, welches über zwei Büroeinheiten im EG und sechs Wohneinheiten in den OGs 
verfügt.  
 
Ergänzend hierzu informiert die Verwaltung über die Umgebungsbebauung und legt die 
planungs- und bauordnungsrechtliche Situation dar.  
Aus planungsrechtlicher Sicht ist für besagte Planung eine Änderung der Gebietsfestsetzung 
von einem Gewerbegebiet in ein Mischgebiet, vor dem Hintergrund der bestehenden 
Schutzfunktion des festgesetzten Gewerbegebietes im rechtskräftigen Bebauungsplan zur 
Ausübung des Gewerbes, notwendig.  
Aus bauordnungsrechtlicher Sicht müssen zudem die Problematik der auf dem Grundstück 
befindlichen Baulasten bzgl. der Stellplätze und Zufahrten geklärt werden.  
 
Die UWG-Fraktion kann sich grundsätzlich die Umsetzung des Vorhabens vorstellen. Die 
weiteren Fraktionen verweisen auf grundsätzlichen weiteren Beratungsbedarf innerhalb der 
Fraktionen. 
 
 
 
Nach zwischenzeitlicher Beratung durch die Fraktionen wird angestrebt, eine Entscheidung zu 
treffen, ob die Verwaltung einen Grundsatzbeschluss zur B-Plan-Änderung vorbereiten soll. 
Der Beschlussvorschlag wird nach Aussprache im Rahmen der Ausschusssitzung abgestimmt 
und formuliert. 
 
 
 
Meckenheim, den 09.10.2014 
 
 
Waltraud Leersch  Heinz-Peter Witt 
Leiterin Fachbereich 61  Technischer Beigeordneter 

 
Anlagen: 
Anlage 1 Lageplan 
Anlage 2 Lageplan Luftbild 
Anlage 3 Auszug aus B-Plan 20e für das Baugrundstück 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
  Ja  Nein  Enthaltungen 
 


